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VGA: Anscheinsbeweis für
Privatnutzung eines betrieblichen
Pkw

Die durch die Besonderheiten des Ansatzes eines lohnsteuerrechtlich
erheblichen Vorteils veranlasste Rechtsprechung des VI. Senats des
BFH, wonach der Anscheinsbeweis lediglich dafür streitet, dass ein
vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung überlassener Dienstwagen auch
tatsächlich privat genutzt wird, nicht aber dafür, dass dem
Arbeitnehmer überhaupt ein Dienstwagen aus dem vom Arbeitgeber
vorgehaltenen Fuhrpark privat zur Verfügung steht (vgl. BFH-Urteile
vom 21.04.2010 - VI R 46/08, BStBl II 2010, 848, und vom 06.10.2011 - VI
R 56/10, BStBl II 2012, 362), ist auf den Fall einer unbefugten
Privatnutzung eines dem Gesellschafter-Geschäftsführer von der
Gesellschaft zur Nutzung überlassenen betrieblichen Fahrzeugs nicht
zu übertragen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen
Beschluss entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253692/
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Sachverhalt

Die Klägerin ist eine GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer in den Jahren 2015 bis

2017 (Streitzeitraum) L war. Neben L war im Streitzeitraum noch dessen Schwester R bei der Klägerin

angestellt.

Die Klägerin schaffte außerhalb des Streitzeitraums am 25.05.2012 einen Porsche CaymanS Black Edition,

am 23.04.2013 einen Porsche Panamera GTS und am 31.03.2014 einen Porsche CayenneS an. Im

Streitzeitraum erwarb die Klägerin darüber hinaus am 30.06.2015 einen Porsche Carrera 4GTS.

Die jeweilige Erweiterung des Fuhrparks wie auch die ausschließlich betriebliche Nutzung der Fahrzeuge

wurde mit Gesellschafterbeschlüssen vom 15.05.2012, 02.01.2013, 23.11.2013 und 06.12.2014

beschlossen. Fahrtenbücher wurden für die genannten Fahrzeuge im gesamten Streitzeitraum nicht geführt.

lm Rahmen einer Außenprüfung für den Streitzeitraum griff das Finanzamt unter anderem die private Kfz-

Nutzung der im Betriebsvermögen befindlichen Fahrzeuge auf, die bereits Gegenstand einer Außenprüfung

in den Vorjahren gewesen war. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass im Streitzeitraum auf R kein anderes

Fahrzeug zugelassen war. Der Prüfer setzte eine vGA aufgrund einer privaten Nutzung der in diesem

Zeitraum im Betriebsvermögen der Klägerin vorhandenen Fahrzeuge an und schätzte dabei den

außerbilanziell hinzuzurechnenden Betrag mit 25 % der Nettoaufwendungen (20 % privater Nutzungsanteil

zuzüglich Gewinnaufschlag 5 %). Hinsichtlich des zuletzt angeschafften Fahrzeugs Porsche Carrera 4 GTS

ging er darüber hinaus von nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben im Sinne von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 des

Einkommensteuergesetzes aus.

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat die Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen.

Die durch die Besonderheiten des Ansatzes eines lohnsteuerrechtlich erheblichen Vorteils veranlasste

Rechtsprechung des VI. Senats des BFH, wonach der Anscheinsbeweis lediglich dafür streitet, dass ein

vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung überlassener Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt wird, nicht

aber dafür, dass dem Arbeitnehmer überhaupt ein Dienstwagen aus dem vom Arbeitgeber vorgehaltenen

Fuhrpark privat zur Verfügung steht (vgl. BFH-Urteile vom 21.04.2010 - VI R 46/08, BStBl II 2010, 848, und

vom 06.10.2011 - VI R 56/10, BStBl II 2012, 362), ist auf den Fall einer unbefugten Privatnutzung eines dem

Gesellschafter-Geschäftsführer von der Gesellschaft zur Nutzung überlassenen betrieblichen Fahrzeugs

nicht zu übertragen.

Voraussetzung ist daher, dass der Dienstwagen vom Arbeitgeber auch tatsächlich zur privaten Nutzung

überlassen wurde. Steht nicht fest, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur privaten

Nutzung überlassen hat, kann auch der Beweis des ersten Anscheins diese fehlende Feststellung nicht

ersetzen. Weiter reicht der Anscheinsbeweis nach der Rechtsprechung des VI.Senats des BFH nicht.
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Wird ein betrieblicher Pkw ohne entsprechende Gestattung der Gesellschaft für private Zwecke genutzt,

liegt eine vGA und kein Arbeitslohn vor (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 06.02.2014- VIR39/13, BStBl II 2014, 641,

und Senatsurteil vom 23.01.2008- IR8/06, BStBl II 2012, 260). Die Zuwendung eines Vermögensvorteils

durch die Gesellschaft aufgrund einer privaten Nutzung des betrieblichen Pkw durch den

Alleingesellschafter-Geschäftsführer der Klägerin knüpft (allein) an die tatsächliche private Nutzung des

Fahrzeugs an. Für diese tatsächliche private Nutzung des Betriebs-Pkw streitet der Anscheinsbeweis. Einer

"Präzisierung" bedarf es insoweit nicht. Dies gilt auch insoweit, als in diesen Fällen ein fehlender

Interessengegensatz zwischen der "Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite" vorliegt und es deshalb naheliegt,

strengere Maßstäbe anzulegen (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom 30.09.2015- IB85/14, BFH/NV 2016,

423).

Fundstelle

BFH, Beschluss vom 17. Dezember 2025 (I B 17/24), veröffentlicht am 12. März 2026.
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